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(3) Die Strafvollstreckung kann auch dann aufgescho
ben werden, wenn sich der Verurteilte in einem körper
lichen Zustande befindet, bei welchem eine sofortige 
Vollstreckung mit der Einrichtung der Strafanstalt unver
träglich ist.

Strafaufschub auf Antrag.
§ 456

(1) Auf Antrag des Verurteilten kann die Vollstreckung 
aufgeschoben werden, sofern durch die sofortige Voll
streckung. dem Verurteilten oder seiner Familie erheb
liche, außerhalb des Strafzwecks liegende Nachteile er
wachsen.

(2) Der Strafaufschub darf den Zeitraum von vier Mo
naten nicht übersteigen.

(3) Seine Bewilligung kann an eine Sicherheitsleistung 
oder andere Bedingungen geknüpft werden. >

Absehen von Vollstreckung bei Auslieferung.
§ 456 a

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann von der Vollstrek- 
kung einer Freiheitsstrafe oder einer Maßregel der Siche
rung und Besserung absehen, wenn der Verurteilte wegen 
einer anderen Tat einer ausländischen Regierung ausge
liefert oder wenn er aus dem Reichsgebiet verwiesen wird.

(2) Kehrt der Ausgelieferte oder der Ausgewiesene zu
rück, so kann die Vollstreckung nachgeholt werden. Für 
die Nachholung einer Maßregel der Sicherung und Besse
rung gilt § 42g des Strafgesetzbuchs entsprechend.

Anm.t Durch Art. 2 Ziff. 38 des AusfGes. zu dem Ges. gegen gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung 
vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) ist § 456 a neu gefaßt und sind 
die §§ 456 b bis d eingefügt worden. § 456 a ist durch § 8 Ziff. 1 des Ges. 
über Reichsverweisüngen vom 23. März 1934 (RGBl. I S. 213) geändert 
worden.
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